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Kommentierte Buchanzeigen / Book Reviews  

Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarter (Hg.): Der Staat in der Flüchtlingskrise 
zwischen gutem Willen und geltendem Recht, Schöningh: Paderborn 2016, 272 S. 

Diese in der Fachöffentlichkeit wie im Netz inzwischen breit diskutierte Publika-
tion kommt zur rechten Zeit und verdient Anerkennung, selbst wenn oder gerade 
weil sie in das Mühlrad polarisierter Auseinandersetzung geraten ist, die zumin-
dest im Ton nicht nur zwischen Staatsrechtslehrern ungewöhnlich und zu bedauern 
ist. Hinzu tritt die vorschnelle Disqualifizierung des aus aktuellem Anlass sehr 
schnell produzierten Bandes als „in vielen Punkten das Denken von CSU-, frühe-
ren CDU- und vielleicht heutigen AfD-Wählern“ widerspiegelnd. Ist ein solches 
Verdikt gerechtfertigt? Kaum, zumal die Beschreibung der Ausgangssituation und 
damit der Anlass für diese zeitnahe Veröffentlichung im Vorwort nicht wirklich 
strittig sein sollten: „Die Staatsgewalt erscheint ratlos, Verfassungsprinzipien wie 
das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip geraten durch die Wucht der Ereig-
nisse unter Druck. Der Rechtsstaat ist im Begriff, sich im Kontext der Flüchtlings-
welle zu verflüchtigen, indem das geltende Recht faktisch außer Kraft gesetzt 
wird. Regierung und Exekutive treffen ihre Entscheidungen am demokratisch le-
gitimierten Gesetzgeber vorbei, staatsfinanzierte Medien üben sich in Hofbericht-
erstattung, das Volk wird stummer Zeuge der Erosion seiner kollektiven Identität. 
Was bleibt, ist Verunsicherung; was droht, ist wachsende Radikalisierung; was 
Not tut, ist das Aufzeigen Orientierung stiftender Perspektiven“ (S. 7). Die sich 
anschließenden Beiträge nehmen das auf, mit natürlich unterschiedlichen Schwer-
punkten und in durchaus unterschiedlicher Qualität. Besonders eindrucksvoll 
Isensee, den in seiner Diskussion der Menschenwürde als „Rettungsinsel in der 
Flüchtlingsflut“ eine strittige Entscheidung des Ersten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts zu der zwar zynisch klingenden, aber empirisch nicht eben grundlos 
vorgetragenen Kennzeichnung der „Menschenwürde als Einladungskarte der 
Willkommenskultur – und als Kreditkarte“ führt. Im Fazit ein wichtiges und in 

 
 Anmerkung der Schriftleitung: Die turbulenten staats- und europapolitischen Ereignisse und deren Auf-

nahme in dieser Zeitschrift haben in den letzten beiden Jahrgängen der ZSE den gewohnten Ausweis 
kommentierter Buchanzeigen meist zurücktreten lassen. Wir bitten um Verständnis und versuchen dem 
in diesem wie den kommenden Heften (auch) mit der Aufnahme einiger schon seit längerem zur Bespre-
chung vorgesehener Publikationen zu begegnen. 
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weiten Teilen lesenswertes Buch, das freilich mit Blick auf die erhofften „Orien-
tierung stiftenden Perspektiven“ blass bleibt. Dies dürfte sich auch damit verbin-
den, dass man sich der Erkenntnisse anderer, empirisch-analytischer und damit 
auch problemnäher ausgerichteter Disziplinen zum Thema kaum versichert und 
im Ton gelegentlich eine „Höhe“ erkennen lässt, die sich auch Staatsrechtslehrern 
allmählich verbieten sollte. 

JJH 

Armin Hatje/Peter-Christian Müller-Graff (Hg.): Europäisches Organisations- 
und Verfassungsrecht. Enzyklopädie Europarecht, Bd. 1, Nomos: Baden-Baden 
2014, 1466 S. 

Bernhard W. Wegener (Hg.): Europäische Querschnittspolitiken. Enzyklopädie 
Europarecht, Bd. 8, Nomos: Baden-Baden 2014, 750 S. 

Die Prüfung dieser ersten beiden Bände der zehnteilig angelegten, in diesem Jahr 
abgeschlossenen Enzyklopädie Europarecht lässt zunächst vor der Herausgeber-
leistung verstummen, erst recht angesichts des Ziels, eine aufeinander abge-
stimmte Durchdringung der einzelne Bereiche des Europarechts vorzulegen, „die 
in der Behandlung ihrer Gegenstände systematisch von den positiven konzeptio-
nellen Grundlagen über die sich daraus ableitenden allgemeinen Regeln zu den 
Einzelfragen fortschreitet“. Die (künftig) EnzEuR soll die Wirtschafts- und 
Rechtspraxis ebenso wie die Rechtspolitik und die Wissenschaft über die Gesamt-
heit des europäischen Rechts informieren und seiner Fortentwicklung „solide sys-
temrationale Wegweisungen“ bieten. Das Anliegen der Herausgeber besteht mit-
hin in einer Überwindung der zersplitterten Quellen des europäischen Rechts, die 
dem Ziel der „Einheitsbildung auf dem Kontinent“ zu widersprechen scheinen 
(Bd. 1, 5). Wie sieht es mit der Umsetzung dieser Zielvorstellung aus? Der erste 
Band der Enzyklopädie macht die Vorteile wie die Grenzen des Unternehmens 
deutlich. So finden sich hier zunächst die begrifflichen und theoretischen Grund-
lagen des europäischen Organisations- und Verfahrensrechts vorgestellt (wobei 
allerdings den zunehmend wichtiger werdenden organisations- und verfassungs-
politischen Voraussetzungen und Entwicklungen nur eher periphere Aufmerksam-
keit gewidmet wird), gefolgt von einer breiten Übersicht über das Organisations- 
und Verfahrensrecht der EU und ihr rechtlich oder faktisch verbundener Organi-
sationen (Atomgemeinschaft, ESM, Benelux-Union). Im dritten Hauptteil geht es 
dann um organisatorisch verfestigte Partnerschaften (vom Europarat über die 
EFTA und den Ostseerat bis hin zur OECD, der WEU und der NATO). Für all das 

https://doi.org/10.5771/1610-7780-2016-1-150 - Generiert durch IP 216.73.217.12, am 27.04.2026, 03:28:26. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F1610-7780-2016-1-150


KOMMENTIERTE BUCHANZEIGEN / BOOK REVIEWS  

 

152 

liegen natürlich gesonderte Publikationen vor, sie jetzt kompilatorisch zusammen-
geführt zu sehen, ist aber ein Gewinn, der freilich durch einen analytisch an-
spruchsvolleren und durchgehaltenen Rahmen gewonnen hätte; § 1 erfüllt dies nur 
in Ansätzen. – Der Band 8 der Reihe überzeugt zunächst schon durch die Auf-
nahme des Begriffs der Querschnittspolitik, der – obwohl sich empirisch-analy-
tisch seit langem anbietend und trotz eigener Vorbehalte (S. 41) – in rechtswissen-
schaftlich grundierten Publikationen bislang kaum eingesetzt wurde und auch hier 
nicht eindeutig von Sektoralpolitiken unterschieden wird; bei allen zuzugestehen-
den Abgrenzungsproblemen verwundert vor allem, dass etwa Fiskal- und Geldpo-
litiken kein eigener Abschnitt gewidmet ist. In den letztlich für diesen Band aus-
gewählten Politiken sieht sich der Leser aber meist gut informiert, wünscht sich 
für Folgeauflagen allerdings, dass ein weniger statisches Politikverständnis zum 
Tragen kommt, mithin Prozessanalysen (auch und gerade im Vergleich) die Kon-
zentration auf das jeweils „geronnene Ergebnis“ hochkomplexer Willensbildungs- 
und Entscheidungsprozesse ergänzen sollten. Zudem sei ein wesentlich deutliche-
rer Blick auf die Nachbardisziplinen angeraten, als er sich in den meisten der Teil-
beiträge findet. – In beiden Bänden fällt im Übrigen das sich allerdings mit dem 
Herausgeberkonzept verbundene stark additive Vorgehen auf. Das ist bei Zusam-
menstellungen dieser Art solange unproblematisch, als versucht wird, dem in den 
jeweiligen Einführungen einen Rahmen zu geben, auf den in einer vergleichenden 
Zusammenfassung zurückzukommen wäre, die hier freilich fehlt. Das solches 
nicht eben leicht zu bewerkstelligen ist, sei sofort hinzugefügt, stellt aber die ei-
gentliche Herausforderung von Enzyklopädien dar. Drei Fragen verbleiben: Be-
darf es angesichts des rasanten Fortschreitens der unterschiedlichen das Europa-
recht formenden Regelungsbereiche tatsächlich noch des veraltet anmutenden 
Mediums einer Enzyklopädie? Kann man eine solche heute noch innerdisziplinär 
und ohne eine elektronische Schnittstelle anlegen? Und grundlegender, aber vor 
allem: Dokumentieren diese ersten beiden Bände im Rahmen dieses zu begrüßen-
den und zu würdigenden Vorhabens nicht geradezu exemplarisch die Grenzen 
einer Regelungskomplexität, die die „Völker Europas“ oder heute besser: die 
„Unionsbürgerschaft“ heillos zu überfordern droht? 

JJH
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Eckhard Jesse/Sebastian Liebold (Hg.): Deutsche Politikwissenschaftler – Werk 
und Wirkung, Nomos: Baden-Baden, 2014, 849 S. 

Die deutsche Politikwissenschaft ist bis heute durch ein Paradoxon gekennzeich-
net: Zwar wächst ihre Bedeutung (aufgrund steigenden Erkenntnisbedarfs und er-
brachter Forschungsleistungen), doch kämpft sie im disziplinären Vergleich, ge-
genüber der Praxis und mit Blick auf die gesellschaftliche Wahrnehmung wie 
Wertschätzung der Disziplin noch immer um Anerkennung. Umso verdienstvoller 
ist der Versuch, sich des Werks und der Wirkung von 50 führenden Politikwissen-
schaftlern seit 1945 anzunehmen. Die jeweiligen Porträts, von Kollegen oder 
früheren Mitarbeitern verfasst (letztere erkennbar bemüht, den Gegenstand ihrer 
Aufmerksamkeit zu preisen, gelegentlich bis an die Grenze zum Hagiographi-
schen), folgen einer von den Herausgebern vorgegebenen Gliederung (Vita, For-
schungsschwerpunkte, kritische Würdigung, Rezeption), die sich zwar anbietet, 
aber ermüdet. Gleichwohl bietet der Band einen interessanten Überblick über den 
Stand und die Analysefähigkeit der deutschen Politikwissenschaft, ist mithin dem 
Nachwuchs und vor allem den benachbarten Disziplinen zu empfehlen; auch wei-
sen einige der Porträts durchaus literarische Qualität auf. Leider fehlt jedwede ma-
terielle Zusammenfassung, werden die Herausgeber dem auch in ihrer (viel zu) 
langen Einführung nicht wirklich gerecht, weil sie darin eher den eigenen (cum 
grano salis durchaus gelungenen) Auswahlprozess begründen als Analyseebenen 
anzubieten, die sich für dieses Projekt angeboten hätten – unter Einschluss eines 
Blicks auf die disziplinäre Anschlussfähigkeit der Politikwissenschaft, etwa ge-
genüber dem öffentlichen Recht, der Finanzwissenschaft und der Historiographie. 
Drei für die Beurteilung des Gewichts der Politikwissenschaft zentrale Fragen 
bleiben so gut wie unbeantwortet: Was macht den Kern der Politikwissenschaft 
aus, theoretisch, empirisch-analytisch und methodisch? Wie positioniert man sich 
gegenüber dem Gegenstand der Disziplin, mithin der Politik, also der politischen 
Praxis? Und: Welche Herausforderungen stellen sich angesichts multipler Ent-
grenzungsprozesse, seien sie territorialer, sektoraler oder disziplinärer Natur? Der 
Rezensent, Porträtierter wie Porträtierender, sieht in der Beantwortung dieser Fra-
gen den Schlüssel zur künftigen Rolle und Funktion der Disziplin. 

JJH
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Wilfried von Bredow: Sicherheit, Sicherheitspolitik und Militär. Deutschland seit 
der Vereinigung, Springer VS: Wiesbaden 2015, 301 S. 

An kurzlebigen Einführungen in die Politik und die Politikwissenschaft herrscht 
kein Mangel, weshalb man auch diese Publikation zunächst mit Zurückhaltung zur 
Hand nimmt, nicht zuletzt, weil sie im Rahmen einer Reihe mit dem eher an schu-
lische Leistungskurse erinnernden Titel „Grundwissen Politik“ erscheint. Entspre-
chende Vorbehalte lösen sich aber schnell auf, weil es v.B. gelingt, eine profunde 
Einführung in die Sicherheitspolitik und ihre Akteure mit breiten empirischen Er-
kenntnissen und einer Reihe wichtiger analytischer Zugänge zu verbinden; hinzu 
tritt, dass sich der Autor aus guten Gründen auf den Zeitraum seit der Wiederver-
einigung beschränkt. Geleitet von einer plausiblen Gliederung wird der Leser zu-
nächst durch Definitorisches (Sicherheit, Krieg, Frieden, Humanitäre Interven-
tion) zur „Bundeswehr als Gegenstand deutscher Militär- und Sicherheitspolitik“ 
geführt, ein Kapitel, das exemplarisch für eine gelungene Verbindung von Grund-
lagenvermittlung und kritisch-distanzierter Analyse stehen kann. Manches davon 
liest sich, etwa mit Blick auf vorschnelle Entscheidungen (die Aussetzung der 
Wehrpflicht etwa) wie eine hellsichtige Einschätzung wenig bedachter Folgen. 
Der abschließende Teil der Untersuchung (etwas verquer als „Deutschlands glo-
balisierte Sicherheitshorizonte“ überschrieben) weist v.B. als souveränen Analys-
ten der Sicherheitspolitik aus – von Deutschlands Position in der NATO über die 
Erörterung der/einer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bis hin 
zu den Auslandseinsätzen der Bundeswehr. All das erfolgt auf der Basis einer kon-
struktiv-kritischen Grundhaltung, die dem jeweiligen Gegenstandsbereich gerecht 
wird und dem Leser vergleichende Überlegungen zu anderen Politikfeldern er-
laubt. Ein rundum gelungenes Buch also, das man innerdisziplinär wohl den In-
ternationalen Beziehungen zurechnen wird, sich von diesen allerdings empirisch-
analytisch positiv abhebt. 

CS 

Oonagh McDonald: Lehman Brothers. A Crisis of Value, Manchester University 
Press: Manchester 2016, 274 S. 

Die Autorin, früheres Mitglied eines Labour-Schattenkabinetts im Vereinigten 
Königreich (für den Bereich der Treasury), hat sich als akribische Beobachterin 
fehl laufender Entwicklungen auf den vor allem angelsächsischen Finanzmärkten 
einen Namen gemacht, unter Einschluss jener Untersuchung über das Werden und 
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die Folgen von Immobilienblasen, die unter dem Titel Fannie Mae and Freddie 
Mac: Turning the American Dream into a Nightmare Karriere machte. Hier nun 
der Blick auf das Ende der Lehman Brothers als nüchterne und mitleidlose Ana-
lyse jenes Prozesses, der nicht nur den größten Bankrott in der US-amerikanischen 
Wirtschaftsgeschichte auslöste, sondern weithin auch als trigger der nachfolgen-
den weltweiten Finanz- und Bankenkrise(n) gilt. Der akribische Nachvollzug der 
Ereignisse, gestützt auf die Auswertung bislang nicht bekannter Materialien und 
zahlreiche Interviews mit Schlüsselakteuren, liest sich geradezu „spannend“ und 
weckt Erinnerungen an die Veröffentlichungen großer Wirtschaftshistoriker. 
Nicht immer überzeugend das im Untertitel des Bandes anklingende Fazit, nach 
dem angesichts der die Krise auslösenden Dekonstruktion endogener wie exoge-
ner Wertesysteme zur Vermeidung ähnlicher Krisen ein erweitertes measuring 
und monitoring eben dieser Wertesysteme empfohlen wird. Defizitäre Märkte 
werden sich damit kaum aufhalten lassen.  

BB 

Am Rande oder: Zu guter Letzt / At Long Last 

Adolf Hitler: Mein Kampf. Eine kritische Edition, 2 Bde., hrsg. von Hartmann, 
Christian et al. im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte, Eigenverlag: München/ 
Berlin 2016, 1966 S. 

Das lang erwartete Erscheinen von H.‘s unbestreitbar wichtigster Schrift und einer 
der zentralen Quellen des Nationalsozialismus stellt ein editorisches Großereignis 
dar. Es übertrifft die Erwartungen und beschämt die Bayrische Landesregierung, 
die sich 2013 nach israelischen Bedenken aus der Förderung dieses Projektes zu-
rückzog. Die Ziele, die sich diese kritische Edition selbst stellte, waren mannig-
fach: von der Erläuterung zentraler ideologischer Begriffe und der Offenlegung 
von H.‘s Quellen über den Nachweis ideengeschichtlicher Wurzeln und einer zeit-
genössischen Kontextualisierung bis hin zum Ausweis fehlerhafter und einseitiger 
Darstellungen; für Editionen ungewöhnlich, aber Ausfluss des historisch-politi-
schen Aufklärungsanspruchs der Herausgeber, folgt schließlich auch ein Blick auf 
die Wirkungen und vor allem die Folgen des Buchs. Dies alles wird trotz einer 
erdrückenden Fülle an einzubeziehendem Material glänzend und äußerst leser-
freundlich aufbereitet. Selbst Sachkundigen, die seit langem mit unterschiedlichen 
Texten H.‘s arbeiten (Reden, Schriften, Gesprächsprotokollen, Weisungen, dem 
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Testament) erschließen sich dabei unerwartete Zusammenhänge. Nicht allen Le-
sern wird vielleicht das Konzept der „Edition mit Standpunkt“ in allen seinen Fa-
cetten unmittelbar einleuchten, doch erweist sich bei einem längeren Eintauchen 
in den Text und dessen Kommentierung (und damit in die Arbeitsweise der Her-
ausgeber und ihrer Mitarbeiter) der Nutzen auch dieses Anspruchs. Raum für das 
eigene Denken bleibt genug. Erfreulich ist zudem die unerwartet hohe Nachfrage 
nach diesem Produkt jahrelanger Bemühungen. War bereits die Startauflage sofort 
vergriffen, folgten dem innerhalb von nur drei Monaten bereits mehrere großvo-
lumige Nachdrucke. Im Fazit: Chapeau für eine höchst gelungene Dekonstruktion 
und Demystifizierung einer für die deutsche Geschichte verhängnisvollen Schrift. 

JJH 
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trags überträgt der Autor dem Verlag sämtliche Rechte zur Veröffentlichung. 

Hinweise zur formalen Gestaltung der Manuskripte:
n	 Die Autoren werden gebeten, durchgängig die neue Rechtschreibung zu verwenden.
n	 Für alle Beiträge wird eine deutsch- und englischsprachige Zusammenfassung (Ab-

stract) von in der Regel nicht mehr als 12 Zeilen (à 60 Anschläge) erbeten, die dem 
Beitrag vorangestellt und auch im Internet veröffentlicht wird.

n	 Die Gliederung eines Manuskripts sollte durch römische Ziffern (I., II., III., usw.), ara-
bische Ziffern (1., 2., 3., usw.) sowie durch Kleinbuchstaben (mit halber Klammer) bis 
höchstens aa), bb) erfolgen. Die beiden erstgenannten Kategorien erhalten eine 
eigene Überschrift in Fettdruck.

n	 Hervorhebungen im Text werden nur durch Kursivschrift gekennzeichnet. Autoren
namen sind durchgängig kursiv zu schreiben, sowohl im Text als auch in Fußnoten. 
Mehrautorenwerke werden durch Schrägstrich (ohne Leerzeichen) getrennt; 
Herausgebernamen erscheinen in Normalschrift.

n	 Fundstellennachweise sind ausschließlich in fortlaufend durchnummerierten Fußnoten 
auszuweisen. Mehrere Literaturangaben bzw. Quellen in einer Fußnote werden durch 
Strichpunkt getrennt; am Ende jeder Fußnote steht ein Punkt. Gesetze und vergleich-
bare Rechtsnormen werden im Fließtext in runden Klammern nachgewiesen.

n	 Literaturangaben werden folgendermaßen zitiert: Autor (Nachname, abgekürzter 
Vorname): Titel, Erscheinungsort, Erscheinungsjahr. Beispiel: Milward, A.S.: The 
European Rescue of the Nation-State, 2nd ed., London u.a., 2000. 

	 Bei Beiträgen in Zeitschriften und Sammelwerken sind die entsprechenden Quellen
angaben (Herausgeber, Titel, Seitenangaben, ggf. Seitenzahl bei direktem Zitat) in 
Normalschrift wie folgt hinzuzufügen: Grimm, D.: Vertrag oder Verfassung, in: 
Staatswissenschaften und Staatspraxis, 6/4 (1995), 509–531; Schmidt, M.G.: Die  
Europäisierung öffentlicher Aufgaben, in: Ellwein, T./Holtmann, E. (Hg.): 50 Jahre 
Bundesrepublik Deutschland, Opladen, 1999, 385–394, hier 390.

	 Wird ein Titel mehrfach zitiert, so gilt ab dem zweiten Beleg: Schmidt, M.G., a.a.O., 
392. Werden mehrere Titel desselben Autors zitiert, so ist der jeweilige Titel in Kurz-
form wie folgt mit anzugeben: Milward, A.S.: The European Rescue, a.a.O., 24.

	 Untertitel werden nur angegeben, wenn andernfalls nicht auf den Inhalt der Quelle 
geschlossen werden kann.

	 Absätze von Paragraphen sind mit „Abs.“ und arabischer Ziffer zu bezeichnen: Art. 53 
Abs. 3 GG. 

n	 Tabellen und Schaubilder sind mit durchnummerierten Überschriften (in Kursiv-
schrift) zu versehen. Quellenangaben werden am Fuß der Tabelle angefügt.

An English version is available on special request.
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